
Regelungen nach der Corona-VO des Landes BW vom 03. Dezember 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

Als Sportverein sind wir gemäß § 6 der Corona-Verordnung verpflichtet uns die 
vorgeschriebenen Impf-, Genesenen- und Test-Nachweise vorlegen zu lassen. Eine einmalige 
Vorlage der Impf- und Genesenen-Nachweise genügt, falls das Ergebnis registriert ist (z.B. in 
einer Anwesenheitsliste). Test-Nachweise sind jeweils neu zu erbringen. Die (neuen) 
Nachweise sind digital oder mittels eines Dokuments mit QR-Code zu erbringen. Eine erneute 
Prüfung bereits registrierter Nachweise ist nicht erforderlich. (Insbesondere bei älteren, 
persönlich bekannten, Sporttreibenden ohne Smartphone kann der Nachweis bis ggfs. zur 
Vorlage einer Immunkarte innerhalb der nächsten Wochen kulant gehandhabt werden.)  

 

 



Zum 04.12.2021 befinden wir uns in der Alarmstufe II und 

daher ergibt sich verbindlich für alle Sporttreibenden des TVK:  

Generell sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, es gilt die 
medizinische Maskenpflicht. 

Im Außenbereich --- Sportplatz (Pfingstweide und SchaPa): 

• Erfassung von Anwesenheitslisten 
• Einhaltung 2G Regel (Geimpft, Genesen), Medizinische Maskenpflicht im 

Eingangsbereich des Platzes, auf den Laufwegen im Freien, insbesondere wenn der 
Abstand nicht eingehalten werden kann (nicht beim Sport-/Übungsbetrieb) 

Bei Nutzung der Umkleiden, WC‘s und Duschen, z.B. im UG der Festhalle:  

• Medizinische Maskenpflicht im Eingangsbereich, den Umkleiden, WC‘s und auf den 
Fluren (nicht in den Duschen) 

• Einhaltung 2G+ Regel (Geimpft, Genesen, Getestet), ausgenommen sind 
symptomfreie Schwangere, Schüler, jüngere Kinder, geboosterte Erwachsene und 
Zweitgeimpfte / Genesene deren Impfung / Erkrankung weniger als 6 Monate 
zurückliegt sowie der kurzzeitige Toilettengang 

 

Im Innenbereich --- Festhalle mit Duschen, Sporthalle mit Duschen, Hallenbad: 

• Erfassung von Anwesenheitslisten 
• Einhaltung 2G+ Regel (Geimpft, Genesen, Getestet), ausgenommen sind 

symptomfreie Schwangere, Schüler, jüngere Kinder, geboosterte Erwachsene und 
Zweitgeimpfte / Genesene deren Impfung / Erkrankung weniger als 6 Monate 
zurückliegt 

• Medizinische Maskenpflicht im Eingangsbereich, auf den Fluren und Umkleiden (nicht 
beim Sport-/Übungsbetrieb und in den Duschen) 

 

 

Die Umsetzung der Regelungen obliegt der jeweiligen Aufsichtsperson / Übungsleiter / Trainer.  

 

 

Stand 04.12.2021 


